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Umlagen-Reduzierung für Wärmepumpen § 22 EnFG 
Hinweise zu „Gesetz zur Finanzierung der Energiewende im Stromsektor durch Zahlungen des Bundes und Er-
hebung von Umlagen (Energiefinanzierungsgesetz - EnFG) § 22 Umlageerhebung bei elektrisch angetriebenen 
Wärmepumpen“ im Netz der Stadtwerke Weilburg GmbH 
 
Privilegierung für Wärmepumpen-Strom 
Für Ihren Wärmepumpen-Strompreis werden zwei staatlich festgelegte Umlagen verringert: Die 
KWKG-Umlage und die Offshore-Netzumlage werden auf 0,00 ct/kWh reduziert. Die gesetzliche 
Grundlage dafür ist § 22 des Energiefinanzierungsgesetzes (EnFG). Sowohl die Offshore-Netzumlage 
als auch KWKG-Umlage sind staatlich veranlasste Umlagen – und damit Bestandteile des Stromprei-
ses, auf die wir keinen Einfluss haben. 
 

Wichtig: Voraussetzungen zur Umsetzung der Umlagen-Reduzierung (Stand Februar 
2026) 
Um von der Umlagen-Verringerung profitieren zu können, müssen bis 28. Februar folgende Voraus-
setzungen erfüllt sein: 
 

• der Strom wird in einer elektrisch angetriebenen Wärmepumpe verbraucht 
• die Wärmepumpe ist über einen eigenen Zählpunkt mit dem Netz verbunden 
• Sie sind kein Unternehmen in Schwierigkeiten* und  
• gegen Sie bestehen keine offenen Rückforderungsansprüche aufgrund eines Beschlusses der 

Europäischen Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unver-
einbarkeit mit dem europäischen Binnenmarkt. 

• Eingang Eigenerklärung bei den Stadtwerken Weilburg bis 28. Februar (siehe Rückseite) 
 
Erst mit fristgerechtem Eingang Ihrer Eigenerklärung zur Privilegierung, dass Sie die zuvor genannten 
Voraussetzungen erfüllen, kann die Reduzierung berücksichtigt werden. Gerne können Sie hierzu das 
nachfolgende Musterschreiben verwenden. 
 
Der Antrag auf Umlagen-Reduzierung muss vom Endverbraucher jährlich neu beantragt werden. 
  
Erstattung 
Der Anspruch muss bis zum 28. Februar aktiv beim Stromlieferanten gemeldet werden. 
Die Rückerstattung erfolgt für den Verbrauch des Vorjahres. 
 
Technische Daten (bei Erstanmeldung) 
Falls die Wärmepumpe noch nicht beim Netzbetreiber registriert ist, werden oft Herstellerangaben 
(Modell, Typ) und die elektrische Leistung (meist ab 4,2 kW meldepflichtig) benötigt. 
Die Anmeldung einer Wärmepumpe muss durch einen konzessionierten Elektriker beim zuständigen 
Netzbetreiber erfolgen. 
 
*  Als „Unternehmen in Schwierigkeiten“ definiert § 2 Nr. 20 EnFG „ein Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinn 
der Mitteilung der Kommission - Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzi-
eller Unternehmen in Schwierigkeiten (ABl. C 249 vom 31.7.2014)“ – sofern Sie Anlass zu Zweifeln haben, ob 
Ihr Unternehmen unter diese Definition fällt, sollten Sie Rechtsrat einholen. 
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______________________________________     ________________________ 
Vorname, Name         Ort, Datum 

 
______________________________________ 
 
 
______________________________________ 
Adresse 

 
 
 
 

Reduzierung KWKG-Umlage / Offshore-Netzumlage für das Jahr _____ gem. §22 EnFG 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
auf Grundlage von § 22 Energiefinanzierungsgesetz (EnFG) beabsichtige ich, für das Jahr 2025 die Verringe-
rung der KWKG-Umlage und der Offshore-Netzumlage auf null (0,00Ct/kWh) in Anspruch zu nehmen. Ich for-
dere Sie daher freundlich dazu auf, diesen Anspruch fristgerecht nach EnFG beim zuständigen Netzbetreiber 
anzumelden.  
 
Zu meinem Anspruch mache ich die folgenden Angaben:  
 

• Hiermit bestätige ich, dass ich Eigentümer einer Wärmepumpe mit einem eigenen Zählpunkt gemäß 
des Energiefinanzierungsgesetzes (EnFG) und berechtigt bin, die Umlagenreduzierung nach § 22 Nr. 1 
EnFG in Anspruch zu nehmen. 

 

• Ich bin kein „Unternehmen in Schwierigkeiten“ nach § 22 Nr. 2 EnFG. 
 

• Gegen mich bestehen keine offenen Rückforderungsansprüche aufgrund eines Beschlusses der Euro-
päischen Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit 
dem Europäischen Binnenmarkt. 

 

• Etwaige Änderungen werde ich den Stadtwerken Weilburg GmbH unverzüglich und unaufgefordert mit-
teilen. 

 

• Die Wärmepumpe wird an der folgenden Entnahmestelle betrieben:  
 
 
 
____________________________________   __________ 
Straße        Hausnummer 

 
__________       ________________________________________ 
Postleitzahl       Ort 

 
________________________     ______________________ 
Vertragskonto-Nummer      Zähler-Nummer 

 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
_____________________________ 
Unterschrift 


